
Gebühren der Stadt Ginsheim-Gustavsburg für 

Ausnahmegenehmigungen nach StVO ab 01.03.2023 
 

 

 

Ausnahmen nach § 46 Abs. 1 Nr. 8 StVO (gemäß Gebührenordnung für 

Maßnahmen im Straßenverkehr, Gebührennummer 263, Gebührenrahmen  

10,20 bis 767 €) 

 

Gerüste, Bauzäune, Werkzeughütten Grundgebühr für 10 Tage 
je weiterer Tag 

50,00 € 
2,00 € 

 
Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 
(z.B. Schrägaufzüge, Baukräne,  Bürocontainer)  

 
Grundgebühr für 10 Tage 
je weiterer Tag 
für 1Tag 

 
70,00 € 

8,00 € 
40,00 € 

 
Lagerung von Baumaterial 
 

 
Grundgebühr für 10 Tage 
je weiterer Tag 
für 1 Tag  

 
70,00 € 

8,00 € 
20,00 € 

 
Container 

 
Jahreserlaubnis 
pro Woche 

 
350,00 € 
30,00 € 

 
Aufstellung von Haltverbotszeichen 

 
pro Woche 

 
30,00 € 

 

 

 

Baustellengenehmigungen gemäß § 45 Abs. 6 StVO 

(Gebührenrahmen 10,20 bis 767 €) 

 

kleinere Arbeitsstellen  
(Hydranten, Schieberkappen, Rinnstein, u.ä.) 

pro Woche 30,00 € 

 
Sperrung des Geh- oder Radweges/ 
geringe Fahrbahneinengung 

 
pro Woche 

 
30,00 € 

 
halbseitige Fahrbahnsperrung 

 
pro Woche 

 
60,00 € 

 
Vollsperrung der Straße 

 
pro Woche 

 
100,00 € 

 
Vollsperrung die einen Umleitungsplan 
erfordern 

 
pro Woche 

 
150,00 € 

 
Vollsperrung in kleineren Straßen für nur 
einen Tag 

 
 

 
50,00 € 

 


